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Bewährungs- und Straff ai t i gen hi Ife
Thüringen e. V.

Eisiebener Straße ih

Flnanzamt Erfurt 151/141/18912

Erfurt, den 24,03.2023

SteSiungnahme zum Thüringer Gesetz zur Einführung etnes Justlzvoilzugsctatenschufczgesektes und zur
Anpassung weiterer Vorschriften des.Justizvolizugs

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich danKs Ihnen für die Gelegenheit zur Anhörung und Übersende Ihnen unsere Stellungnahme.

Bei Rückfragen oder zu weiteren Ausführungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Den Mitgliedern des
AfMJV

Thüringer
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Landtag
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Stellungnahme zum Thüringer Gesetz zur Einführung eines
JustizvoIIzugsdatenschutzgesetzteö und zur Anpassung weiterer

Vorschriften dies Justizvollzugs

Der Bewährungs- und Straffäiltgenhitfe Thüringen e,V, bedankt sich für'die Möglichkeit zyr

Steilungnahme bezüglich der Anpassung diverser Vorschriften für den Thüringer Justizvolteug,

Unser Träger leistet seit 1992 VoHzugshflfe und hat sich auf die Schuldner" und

Insolvenzberatung für Stratfältige inhafflerte spezialisiert, .Aufgrund unserer langjährigen

Erfahrung In der Schuldner- und Insoivenzberatung im Thüringer Justfövollzug. beziehen sich

die folgenden Ausführungen auf diesen Themenkreis zur Anpassung wottsrer Vorschriften des

Justizvoiizugs.

WiedereinfÜhrung des Überbrückungsgeldes

Die Wiedereinführung des ÜberbrücRungsgeides (§ 71 a) wird auscfrWch befürwortet, Für

Haftent!assene muss eine Sückeniose Anschlussförderung des LBi&tungsbezugs sichergestetlt

.werden. Aus Sicht der Praxis ist.die Sicherung für den Lebensunlerhslt und Ihrer

Unterhaltsbereohtigten in 'ersten vier Wochen nach der' Haftentlassung ohne ein.'

Überbrückungsgeld nicht möglich.

Anpassungen der Regelungen zum Vollzugsplan - Schuldnerberatung als
bezahlter Arbeitsausfall

ZuNumtnörö!

Die Praxis Ist der Meinung, dass die Schuldnerbsratung, Schulcienregullerung und ErfüiSung

. von Unterhaltspliohten zu einer der privilegierten Behandlungsmaßnahme zählt unci nach § 15

Abs. 2 dringend m!t aufzunehmen Ist. . .

Die Anpassungen der Regelungen zum VoilzugspSan gehen aus unserer Sicht nicht weit

genuä. Es bedarf einer Berücksichtiguns der Schuldnerberatung, Sohuicienregulierung vnd

Erfüllung von LNerhaltspSichten nach § 15 Abs, 1 Satz 1 Nr. 19 Im Sinne des § 66 (2) Thüringer

Strafvoifzugsgeaetz. Oefangenen, die wahrend fhrer Arbeftszeit an der SohuEdnerber^ung

teftnöhmen, sollte kein flnanzleifer Nachteil aufgrund des ArbeEfsausfalis entstehen. Die

Schuldnerberatung ist eins wesentliche Maßnahme zur Resoziallsierung der Gefangenen und

dient u.a, der Verhlnderung erneuter St
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